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Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung des
Landratsamtes Unterallgäu vom 24.11.2022 zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen
in einem festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429

zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) i. V. m. der Verordnung zum Schutz gegen
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz

über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz)

im Landkreis Unterallgäu

Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429
i. V. m. § 6 Abs. 2 der Geflügelpest-Verordnung, § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) i. V. m. § 7
Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung sowie Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes (LStVG) und § 14 a der Geflügelpest-Verordnung sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes
über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) ergeht für den Landkreis
Unterallgäu folgende:

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

1. Die Allgemeinverfügung vom 24.11.2022, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Unterallgäu
Nr. 41/2022 vom 24.11.2022, erhält folgende Fassung:

„1. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im
Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne
des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau
gestellt werden, sind im Landkreis Unterallgäu unter Einhaltung folgender Auflagen zulässig:

1.1. Sämtliche Ein- und Ausgänge zu Veranstaltungsräumen/Veranstaltungshallen sind vom verant-
wortlichen Betreiber unmittelbar vor Beginn und Eröffnung der Veranstaltung so mit desinfek-
tionsgetränkten Matten auszustatten, dass sie für die Teilnehmer und Besucher unumgänglich
sind. Aussteller und Besucher sind im Vorfeld zu darüber zu informieren, dass sie die Räum-
lichkeiten aufgrund der notwendigen Desinfektion nur mit festem Schuhwerk betreten dürfen.

1.2. Auf Geflügelmärkten, Geflügelausstellungen oder Veranstaltungen ähnlicher Art darf aus-
schließlich Geflügel im Sinne der einschlägigen Verordnung aufgetrieben werden, das aus dem
Landkreis Unterallgäu oder aus unmittelbar angrenzenden Land- oder Stadtkreisen stammt.

1.3. Sämtliches aufgetriebenes Geflügel im Sinne der einschlägigen Verordnung muss neben der
nur für Enten und Gänse erforderlichen virologischen Untersuchung (alternativ Haltung von
Sentineltieren) von einer tierärztlichen Bescheinigung begleitet sein, ausweislich derer eine
frühestens 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn durch geführte klinische Untersuchung durch
einen Tierarzt unauffällig war. Der verantwortliche Veranstalter stellt sicher, dass beim Auf-
trieb klinisch auffälliges Geflügel im Sinne der einschlägigen Verordnung unmittelbar in den
Herkunftsbestand zurückverwiesen wird und übermittelt dem zuständigen Veterinärdienst
Name, Anschrift und Registriernummer des betroffenen Betriebes.
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1.4. Der Veranstaltungsträger für Geflügelmärkte/Geflügelausstellungen oder Veranstaltungen
ähnlicher Art stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass für alle Teilnehmer die nach § 2
der Geflügelpestverordnung vorgeschriebenen Aufzeichnungen, insbesondere Name, An-
schrift und Registriernummer von Geflügel abgebenden wie solche Tiere aufnehmende Be-
triebe im Bedarfsfall zur epidemiologischen Rückverfolgbarkeit bei Veranstaltungsende voll-
umfänglich für jede einzelne Veranstaltung vorliegen und auf Abruf digital zur Verfügung ge-
stellt werden können.

2. Die sofortige Vollziehung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ange-
ordnet.

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. “

Hinweise:

1. Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 3 Geflügelpest-Verordnung
und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich
der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuf-
ten Verlusten wird hingewiesen.

2. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten,
Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet,
dies der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift
und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.

3. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 der Geflügelpest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4
des TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

4. Es können von der zuständigen Behörde nach Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V. m. Art. 55
Abs. 1 Buchst. d) Halbsatz 1 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung Ausnahmen
von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, soweit

1. eine Aufstallung
a) wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, oder
b) eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt,

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden wird, und
3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen.

5. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im Sinne des Art. 10 Abs. 1
Buchst. a) i. V. m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i. V. m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den
Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

6. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Bescheinigung über das Ergebnis der Labor-
bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem
Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a
Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung).
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7. Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung können im Landratsamt
Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim, zu den Geschäftszeiten am Empfang im
Eingangsbereich des Hauptgebäudes oder im Internet unter:
www.landratsamt-unterallgaeu.de/buergerservice/veterinaeramt im Bereich „zum Herunterladen“
eingesehen werden.

Mindelheim, 28. August 2023
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat

21 - 0831

Übung der Bundeswehr

Die Bundeswehr hat

am 17.09.2023 von 09:00 bis 16:00 Uhr

eine Übung im Landkreis Unterallgäu angemeldet.

Es werden Radfahrzeuge eingesetzt, sowie Tarnmaterial verwendet.

Das Landratsamt Unterallgäu bittet, die Übung in allen Ortsteilen ortsüblich bekanntzumachen. Etwaige
Einwendungen gegen die Übung sowie von der Übung auszunehmende Gebiete sind dem Landratsamt
Unterallgäu sofort mitzuteilen.

Der Bevölkerung wird empfohlen, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.
Auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) ausgehen und auf
die Strafbestimmungen des § 246 StGB (Unterschlagung) wird besonders hingewiesen.

Die Vorschriften über die Anmeldung von Manöverschäden sind im Internet unter
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/10553265494 einzusehen. Das aktuelle Formblatt -
Schadensmeldung- wurde allen Gemeinden am 16.07.2018 übersandt.

Mindelheim, 29. August 2023
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54 - 6360.01-02

Kommunale Abfallwirtschaft;
Änderung der Müllabfuhr anlässlich des Feiertages Tag der Deutschen Einheit (03.10.2023)

Durch den vorgenannten Feiertag ergeben sich für die Leerung der Müllgefäße (Restmüll, Biomüll, Gelbe
Tonne, Altpapiertonne) folgende Änderungen:

Normaler
Abfuhrtag

Dienstag
03.10.2023

Mittwoch
04.10.2023

Donnerstag
05.10.2023

Freitag
06.10.2023

verlegt
auf

Mittwoch
04.10.2023

Donnerstag
05.10.2023

Freitag
06.10.2023

Samstag
07.10.2023

Wir bitten, vorstehende Änderungen bei der Bereitstellung der Abfallgefäße zu beachten.

Die Städte, Märkte und Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Außerdem sind alle Sammeltermine inklusive Verschiebungen in der Unterallgäu-App, sowie im Abfuhr-
kalender für den jeweils ausgewählten Standort hinterlegt.

Mindelheim, 28. August 2023

Alex Eder
Landrat


